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Bauordnungsamt

Mo 09:00 - 17:00
Di-Fr 09:00 - 12:00
außerhalb der Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung
Wichtig: Aus organisatorischen Gründen ist zurzeit donnerstags keine Akteneinsicht 
möglich.

Bauordnungsamt/Untere Denkmalschutzbehörde
Bauordnungsamt/Verwaltungsabteilung
Bauordnungsamt/Wohnungsaufsicht

 

Unsere Dienstleistungen

Abweichungen von baurechtlichen Anforderungen, von Festsetzungen 
eines Bebauungsplans bzw. einer städtebaulichen Satzung oder von 
Regelungen der Baunutzungsverordnung beantragen

Wenn Ihr (Bau-)Vorhaben von baurechtlichen Vorschriften abweicht, müssen Sie die 
Zulassung der Abweichung beantragen. Dies gilt auch für Abweichungen von Vorschriften, 
die nicht im Baugenehmigungsverfahren geprüft werden.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

+49 471 590 2832

Fährstraße 20, 27568 Bremerhaven

bauordnungsamt@magistrat.bremerhaven.de

https://www.service.bremen.de/bauordnungsamt/bauordnungsamt-untere-denkmalschutzbehoerde-116323
https://www.service.bremen.de/bauordnungsamt/bauordnungsamt-verwaltungsabteilung-116322
https://www.service.bremen.de/bauordnungsamt/bauordnungsamt-wohnungsaufsicht-153570
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/abweichungen-von-baurechtlichen-anforderungen-von-festsetzungen-eines-bebauungsplans-bzw-einer-staedtebaulichen-satzung-oder-von-regelungen-der-baunutzungsverordnung-beantragen-185649
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/abweichungen-von-baurechtlichen-anforderungen-von-festsetzungen-eines-bebauungsplans-bzw-einer-staedtebaulichen-satzung-oder-von-regelungen-der-baunutzungsverordnung-beantragen-185649
mailto:bauordnungsamt@magistrat.bremerhaven.de
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Baugenehmigung für die Errichtung einer Anlage beantragen

Für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung bestimmter baulicher Anlagen 
benötigen Sie eine Baugenehmigung. Dafür stellen Sie bei der zuständigen unteren 
Bauaufsichtsbehörde einen Bauantrag.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

Baugenehmigung für die Errichtung einer Anlage im vereinfachten 
Verfahren beantragen

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren gilt für Wohngebäude, für sonstige bauliche 
Anlagen, die keine Gebäude sind, für Nebengebäude und für Nebenanlagen zu 
vorgenannten Bauvorhaben und für Mobilställe.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

Nicht das Passende gefunden? Im gesamten Serviceportal suchen
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https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-beantragen-185621
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-beantragen-185621
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-im-vereinfachten-verfahren-beantragen-185477
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-im-vereinfachten-verfahren-beantragen-185477
https://www.service.bremen.de/serviceportal-13091?fulltext=
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